
Richtlinie zum Erhalt von Tradition & Brauchtum 
 

 
Seit seiner Gründung am 23. August 1926, ist den Mitgliedern des BSV Buer-Bülse die Erhaltung der 

Schützentradition sowie die Pflege des Brauchtums eine Herzensangelegenheit. Es gilt die Werte der 
Schützen zu erhalten und weiter zu geben. 

Seit der Widergründung des Vereins im Jahre 1949 steht hierfür das Goethe Zitat auf der 
Vereinsfahne: 

„Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen.“ 
 
Die Richtlinie zum Erhalt von Tradition & Brauchtum, soll ein Leitfaden sein um Vereinsmitgliedern 

Orientierung zu geben.  
 

§ 1  Gliederungen 
▪ Traditionsausschuss 
▪ Traditionscorps 
▪ Traditions-Damen 
▪ Junggesellengarde 
▪ Fahnenabordnung 
▪ Vogelwärter 

 
§ 2  Traditionsausschuss 
Der Traditionsausschuss achtet insbesondere auf Pflege und Erhalt der Schützentradition 
und des Brauchtums. Hierbei hat der Erhalt traditioneller Werte des BSV Buer-Bülse und die 
damit verbundene Anpassung an zeitliche Veränderungen eine besondere Bedeutung. Er ist 
für die Organisation der traditionellen Veranstaltungen wie z.B. Schützenfeste, 
Königsschießen, Ausmärsche und Beförderungen etc. zuständig. 
2.1 Zusammensetzung Ausschuss 
Der Traditionsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

• Vizepräsident Tradition 

• Ein Vertreter des Königs- bzw. Kaiserhauses 

• Spielmannszugleiter oder Vertreter 

• Fahnenkommandeur oder Vertreter 

• 2 Vertreterinnen der Traditions-Damen 

• 2 Vertreter des Traditionscorps 

• Oberst 

• Evtl. Ehrenoberst 
Die Leitung obliegt dem Vizepräsidenten Tradition im Verhinderungsfall dem Oberst. 
Die Amtszeit der weiteren Ausschussmitglieder ergibt sich aus den jeweiligen Wahlzyklen. 
bzw. ihren Ämtern. 
2.2  Sitzungen des Traditionsausschusses 
Der Traditionsschuss ist nach Bedarf zu einer Sitzung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
durch den Vizepräsidenten Tradition. Für die Einberufung und Durchführung der Sitzung gilt 
die Geschäftsordnung des BSV Buer-Bülse 1926 e.V. 
 
Der Vizepräsident Tradition hat innerhalb von zwei Wochen eine Sitzung des 
Traditionsschusses einzuberufen, wenn dieses von der Hälfte der Mitglieder unter Angabe 
von Zweck und Gründen beantragt wird. 
2.3  Abstimmungsverfahren 
Eine Beschlussfassung des Traditionsschusses wird nach den Regularien der 
Geschäftsordnung des BSV Buer-Bülse getroffen. Sie kann auch durch eine in gängige Weise 
durchgeführte Umfrage des Vizepräsident Tradition bei den Ausschussmitgliedern erfolgen, 
wenn es bei einzelnen zur Entscheidung anstehenden Punkten nicht geboten oder aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich ist, den Traditionsausschuss einzuberufen. Aus der 
Umfrage muss der zur Entscheidung anstehende Sachverhalt, die vorgeschlagene 
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Entscheidung und die Begründung hierfür ersichtlich sein. Erfolgt in einem solchen Falle 
innerhalb von einer Woche keine Rückäußerung einzelner Mitglieder, so gilt dieses als 
Zustimmung zu dem unterbreiteten Vorschlag.  
Abweichend von den Regelungen der GO bedürfen Beschlussfassungen über Beförderungen 
einer 2/3 Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Ausschussmitglieder. 
2.4 Aufgabenbereich 
Der Traditionsausschuss achtet insbesondere auf Pflege und Erhalt der Schützentradition 
und des Brauchtums. Hierbei hat der Erhalt traditioneller Werte des BSV Buer-Bülse und die 
damit verbundene Anpassung an zeitliche Veränderungen eine besondere Bedeutung. Er ist 
für die Organisation der traditionellen Veranstaltungen wie z.B. Schützenfeste, 
Königsschießen, Ausmärsche etc. zuständig und beschließt Beförderungen entsprechend der 
Beförderungsrichtlinie. 
 
Ausgaben dürfen nur mit Mehrheitsbeschluss im Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes 
getätigt werden. Ausgaben über 200.- € bedürfen der Zustimmung des Präsidiums. 
Sämtlicher Zahlungsverkehr verläuft ausschließlich über den Vizepräsidenten Verwaltung, 
der ein entsprechendes Konto führt und hierzu monatlich eine Buchungsübersicht erstellt. 
 
§ 3  Traditionscorps 
Dem Traditionscorps des BSV Buer-Bülse gehören alle männlichen Mitglieder mit Dienstgrad 
an. 
3.1 Oberstwahl 
Die Traditionscorpsversammlung wählt den Oberst. Die Amtszeit beträgt drei Jahre und 
erfolgt nach § 15 der Satzung in dem Jahr an dem Block B zur Wahl steht. Die Kandidaten zur 
Oberstwahl müssen den Rang eines Offiziers haben. Die Wahl muss durch eine Versammlung 
der Traditions-Damen bestätigt werden. 
Der Oberst hat Sitz und Stimme im Gesamtvorstand. Im Verhinderungsfall kann er durch 
einen von den Offizieren bestimmten Vertreter, vertreten werden. 
3.2 Traditionscorpsversammlung 
Der Oberst beruft die Sitzungen mindestens zweimal im Jahr ein. Die Einladungsfrist ergibt 
sich aus § 11 Abs.1 der Vereinssatzung. 
3.3 Aufgabenbereich 
Die Traditionscorpsversammlung erarbeitet Vorschläge zur Traditionserhaltung und 
Förderung des Schützenbrauchtums innerhalb des BSV Buer-Bülse. Sie regelt die 
Modalitäten der finanziellen Sicherung der Königskasse. 
Darüber hinaus wählt sie die Mitglieder der Fahnenabordnung, der Vogelwärter und zwei 
Vertreter für den Traditionsausschuss. 
Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Beförderungsrichtlinie, der Ehrungs- und der 
Königsordnung. 
 
§ 4  Traditions - Damen 
Analog zum Traditionscorps, gehören alle weiblichen Mitglieder des BSV Buer-Bülse den 
Traditions-Damen an, sofern sie im Besitz einer eigenen Schützenkluft sind. 
4.1 Sprecherinnen 
Die Traditions-Damen wählen jährlich zwei Sprecherinnen, die für die Organisation und 
Leitung der Zusammenkünfte zuständig sind. Diese Sprecherinnen sind gleichzeitig 
Mitglieder im Traditionsausschuss. Wiederwahl ist zulässig. 
4.2 Versammlungen 
Die Sprecherinnen laden mindestens einmal im Jahr zu einer Sitzung ein. Die Einladungsfrist 
ergibt sich aus § 11 Abs.1 der Vereinssatzung. 
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4.3  Aufgabenbereich 
Die Traditions-Damen erarbeiten Vorschläge zur Traditionserhaltung und Förderung des 
Schützenbrauchtums innerhalb des BSV Buer-Bülse. Hierbei gilt ihr besonderes Augenmerk 
den weiblichen Mitgliedern. Sie koordinieren die Teilnahme der Damen bei Veranstaltungen 
(Vereinsintern als auch extern z.B. Damenpokal) und erarbeiten Vorschläge zur weiblichen 
Kleiderordnung, die dann der Zustimmung der MV bedarf. 
 
Die Wahl des Oberst, bedarf der Zustimmung der Tradition-Damen. Hierzu ist kurzfristig auf 
die Wahl des Oberst in der Traditionscorpsversammlung eine Sitzung einzuberufen. Die 
Zustimmung ist gegeben, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
zustimmt. 
 
 
§ 5  Junggesellengarde 
Um jungen Menschen den Start in den Traditionsbereich des BSV Buer-Bülse zu erleichtern, 
haben sie die Möglichkeit in der Junggesellengarde zu starten. Diese Möglichkeit gilt sowohl 
für männliche, weibliche als auch diverse Mitglieder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 
solange sie nicht im Besitz einer kompletten Schützenkluft sind. 
Die Leitung wird durch den Traditionscorps festgelegt.  
Bei Ausmärschen tragen Mitglieder der Junggesellengarde neben einer einfacheren Kluft 
zusätzlich ein Holzgewehr mit Fähnchen, welches sie treuhänderisch vor jeder Veranstaltung 
übernehmen. 
Mitglieder der Junggesellengarde können nicht befördert werden. 
 
§ 6 Fahnenabordnung 
Die Fahnenabordnung besteht aus 3-4 Personen: 

▪ Fahnenkommandeur (muss im Rang eines Offiziers sein) 
▪ 2-3 Fahnenträgern 

6.1 Wahlen 
Die Mitglieder der Fahnenabordnung werden jährlich durch die Traditionscorpsversammlung 
gewählt. 
6.2 Aufgaben 
Alle Mitglieder der Fahnenabordnung sind für Pflege, Zustand und Transport der Fahnen 
zuständig.  
Die Fahnenträger sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild bei öffentlichen Auftritten 
des Vereins und unterstützen sich gegenseitig beim Tragen der Fahne. 
Der Fahnenkommandeur ist verantwortlich für Terminabsprachen, Koordination der 
Fahnenträger und stellt sicher, dass bei allen Anlässen, die Fahne einsatzfähig ist und 
getragen wird. 
 
§ 7  Vogelwärter 
Zur Vorbereitung auf das Königsschießen beim eigenen Schützenfest, werden drei gewählte 
Vogelwärter eingesetzt. 
7.1 Wahlen 
Die Vogelwärter werden für zwei Jahre durch die Traditionscorpsversammlung gewählt. Die 
Wahl erfolgt in der nächsten Sitzung nach dem jeweiligen Schützenfest. 
7.2 Aufgaben 
Folgende Aufgaben sind zu erledigen: 

▪ Besorgen bzw. anfertigen des Vogels (nach Rücksprache mit dem Präsidium) 
▪ Organisation der Vogeltaufe 
▪ Organisation der Vogelausstellung vor dem Schützenfest 
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▪ Schmücken des Vogels zum Festumzug 
▪ Organisation des Transportes im Festumzug und Aufbewahrung bis zum Schießen 

 
§ 8  Kleiderordnung 
Um ein einheitliches Erscheinungsbild des Vereins sicher zu stellen, wird folgende 
Kleiderordnung festgelegt: 
8.1 Ausmärsche (nach Vorgabe) 

Damen: Weste, kurzer schwarzer Rock, weiße Hemdbluse, helle Strumpfhose, 
schwarze Schuhe (bei kalter Witterung Blaser) 

Herren: Schützenrock, schwarze Tuchhose, schwarze Strümpfe, weißes Hemd, 
Schützenkrawatte, schwarze Lederschuh, Hut mit Feder, weiße 
Handschuhe 

Junggesel- Weißes Hemd, Schützenkrawatte, schwarze Tuchhose, schwarze 
lengarde: Strümpfe, schwarze Lederschuh 

 
8.2 Abendveranstaltungen (nach Vorgabe) 

Damen: Weste, langer schwarzer Rock, weiße Abendbluse, schwarze Schuhe 
Herren: Schützenrock, schwarze Tuch Hose, schwarze Strümpfe, weißes Hemd, 

Schützenkrawatte, schwarze Lederschuh (Hut und weiße Handschuhe 
nur bei Einmärschen am Veranstaltungsort) 

Junggesel- Weißes Hemd, Schützenkrawatte, schwarze Tuchhose, schwarze 
lengarde: Strümpfe, schwarze Lederschuh 

 
8.3 Beerdigungen (nach Vorgabe) 

Damen: Weste, Kurzer schwarzer Rock (je nach Witterung und Vorgabe evtl. 
schwarze Hose), weiße Hemdbluse, Strumpfhose Farbe „schwarz“, 
schwarze Schuhe, Blaser Jacke 

Herren: Schützenrock, schwarze Tuch Hose, schwarze Strümpfe, weißes Hemd, 
Krawatte „schwarz“, schwarze Lederschuh, Hut mit Feder, weiße 
Handschuhe 

Sollten einheitliche Regen- bzw. Winterjacken vorhanden sein, können diese 
ebenfalls getragen werden. 
 

Anordnungen zur Marscherleichterung obliegen dem Oberst. 
 
§ 9  Ehrungen und Leistungsabzeichen 
Ehrungen und Leistungsabzeichen werden an verdiente Schützen übergeben. Die 
entsprechenden Voraussetzungen regelt die Ausschreibung des jeweiligen Ehrungs- bzw. 
Leistungsabzeichens. 
 
§ 10  Inkrafttreten 
Vorstehende Richtlinie zum Erhalt von Tradition & Brauchtum tritt durch Beschluss des 
Gesamtvorstandes am 07.12.2022 in Kraft. 
 


